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RS OGH 1986/9/16 11Os89/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1986

Norm

StGB §99 Abs2 F

Rechtssatz

Gesundheitliche Beeinträchtigungen des Opfers, die eine bedeutsame Beschleunigung im Verlauf eines an sich bereits

bestehenden Siechtums bewirken, bilden einen besonders schweren Nachteil.
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